
Bei Fragen und Anregungen steht Ihnen der KBA 
gern zur Verfügung, wenden Sie sich bitte an:

Dr. Matthias Triebel 
matthias.triebel@lka.nordkirche.de

Jan Collmann 
j.collmann@kirche-hamburg-ost.de

Titelbild v. l. n. r: 
Kirstin Gabriel, Jan Collmann, Christoph Pallmeier 
Dr. Annette Göhres, Dr. Matthias Triebel
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Beamtinnen und Beamte der Landeskirche (insbeson-
dere aus dem Landeskirchenamt und der Wichern-
schule) und der Kirchenkreise treffen sich mehrmals im 
Jahr im Kirchenbeamtenausschuss (KBA) der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nord-
kirche). Grundlage für die Arbeit dieses Ausschusses 
ist die „Rechtsverordnung über Zusammensetzung 
und Aufgaben des Kirchenbeamtenausschusses“ vom 
14.12.1982. Sie erlaubt es uns, über geplante beamten-
rechtliche Regelungen zu beraten und entsprechende 
Stellungnahmen gegenüber der Kirchenleitung abzuge-
ben, aber auch, Vorschläge zur Anwendung beamten-
rechtlicher Vorschriften zu machen.

Darüber hinaus treten wir für eine Stärkung des Berufs-
beamtentums in der Nordkirche ein, insbesondere auch 
auf der Ebene der Kirchenkreise. Dieses Ziel möchten 
wir erreichen, indem wir z. B. bei geplanten Stellenaus-
schreibungen darauf hinwirken, dass – je nach Aufga-
benprofil – die Besetzung mit einer Beamtin bzw. einem 
Beamten ermöglicht wird. Hier wollen wir uns vor allem 
dafür einsetzen, Leitungspositionen wieder vorzugswei-
se mit Kirchenbeamtinnen bzw. -beamten zu besetzen 
und dieses auch im Stellenplan festzuschreiben.

Durch Informationsaustausch und Absprachen mit 
der Pastorenvertretung sowie der Mitwirkung in der 
Kirchenbeamtengesamtvertretung der Vereinigten Ev.-
Luth. Kirche Deutschlands (VELKD) tragen wir dazu bei, 
uns als Berufsgruppe innerhalb der Gemeinschaft aller 
Mitarbeitenden zu positionieren.

Der KBA ist ein Beratungsgremium, das die Interessen 
der Kirchenbeamtenschaft* im Bereich der Dienst-
stellen der Nordkirche – auch durch eigene Initiativen 
und Aktivitäten – vertritt. Wir sind keine Interessenver-
tretung Einzelner, sondern beraten in Grundsatzfragen 
und geben Stellungnahmen zu geplanten gesetzlichen 
Regelungen ab. Die Interessenvertretung in Personalan-
gelegenheiten der bzw. des Einzelnen ist Aufgabe der 
jeweiligen Mitarbeitervertretung.

Der Kirchenbeamtenausschuss wirkt bei folgenden An-
gelegenheiten mit und erarbeitet Stellungnahmen zu 
Rechtsvorschriften: 

»  Änderung des Kirchenbeamtengesetzes

»  Änderung des Kirchenbesoldungsgesetzes

»  Änderung der Urlaubsverordnung

»  Änderung der Rechtsverordnung über 
die Vergütung von Reisekosten bei Dienstreisen

»  Kirchengesetze über die Anpassung der Besoldung 
und Versorgung

Der KBA hat seinen Sitz am Dienstsitz des Landeskir-
chenamtes in Kiel. Er besteht aus fünf Mitgliedern sowie 
fünf Stellvertretenden, die für die Dauer von fünf Jahren 
von der Kirchenleitung berufen sind. Die aktuelle Beru-
fungszeit hat am 12. Dezember 2020 begonnen.

Mitglieder und stellvertretende Mitglieder sind:

Mathias Benckert, Oberkirchenrat
Landeskirchenamt

Jan Collmann, Kirchenamtsrat
Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost, stv. Vorsitzender

Dr. Ricarda Dethloff, Kirchenrätin
Landeskirchenamt

Kirstin Gabriel, Kirchenoberverwaltungsrätin
Ev.-Luth. Kirchenkreis Nordfriesland

Dr. Annette Göhres, Kirchenarchivdirektorin
Landeskirchenamt (Landeskirchliches Archiv)   

Ulrich Krause, Kirchenamtsrat
Landeskirchenamt

Christoph Pallmeier, 
Oberstudiendirektor im Kirchendienst
Wichernschule

Carsten Schmidt, Kirchenamtmann
Ev.-Luth. Kirchenkreis Dithmarschen

Dr. Matthias Triebel, Oberkirchenrat
Landeskirchenamt, Vorsitzender

Katja Zimmer, Oberstudienrätin im Kirchendienst
Wichernschule

* Derzeit werden im Bereich der Nordkirche c.a. 
150 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten beschäftigt.


